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Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau

für das Haushaltjahr 2019

vom xx.xx.2019

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in 
der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 24.641.530,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.641.530,00 €
Jahresergebnis                 0,00 €

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf 24.085.569,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf 23.006.390,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   1.079.179,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf      0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf      0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf     503.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.782.640,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.279.640,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.279.640,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.079.179,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.200.461,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                                          28.868.209,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                                         28.868.209,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr                         0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf               0,00 €
verzinste Kredite auf 4.279.640,00 €
zusammen auf 4.279.640,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird 
festgesetzt auf                                                                                    2.645.000,00 €



Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
                                                                                                           2.645.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt
auf 23.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

(1) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit 
Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems -
Nassau“ ehemals Bereich der Verbandsgemeindewerke Bad Ems festgesetzt auf:

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
Wasserversorgung 4.094.000 € (davon 910.000 € zinslos)
Abwasserentsorgung            2.099.150 € (davon 332.000 € zinslos)

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten
c) Verpflichtungsermächtigungen 

Wasserversorgung 1.550.000 €
Abwasserentsorgung 1.000.000 €

d) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen 
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden 
müssen, beläuft sich bei der Wasserversorgung auf 1.513.700 € und bei der 
Abwasserentsorgung auf 546.800 €.

(2) Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit 
Sonderrechnungen werden für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bad Ems -
Nassau“ ehemals Bereich der Verbandsgemeindewerke Nassau festgesetzt auf:

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
Wasserversorgung 3.987.500 € (davon 247.500 € zinslos)
Abwasserbeseitigung 6.238.000 € (davon 1.038.000 € zinslos)

b) Kredite zur Liquiditätssicherung sind in der Gesamtermächtigung enthalten
c) Verpflichtungsermächtigungen:

Wasserversorgung               0 €
Abwasserbeseitigung               0 €

§ 6 Umlage

(1) Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 
des Landesfinanzausgleichgesetzes für das Haushaltsjahr 2019 auf 37,00 v.H. der 
Umlagegrundlagen festgesetzt. Das vorläufige Umlagesoll beträgt 9.600.068 €
(Vorjahr: 10.103.814 €).

(2) Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage erhebt die Verbandsgemeinde  
folgende Sonderumlagen:



a) Die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in 
Verbindung mit § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der 
Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau vom 08. Mai 2018 
(BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht durch 
Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der 
bisherigen Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der 
von ihr getragenen gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des 
Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten des Kindergartens der 
Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. wird von den Ortsgemeinden der bisherigen 
Verbandsgemeinde Nassau auf 7,14 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Im 
Haushaltsjahr 2019 werden 90 % auf der Basis der Hochrechnung zu den 
Zahlterminen der Umlage erhoben. Eine Spitzabrechnung erfolgt im 
Haushaltsfolgejahr.

b) Die sog. Sonderumlage 2 gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. m. § 10 
Abs. 2 BEms/NassauZSchlG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des 
Mitgliedsbeitrags an den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den 
Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Bad Ems wird auf 0,22 v.H. der 
Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt 
- zum 31.12.2018                                                                24.760.115,33 €
- zum 31.12.2019       24.760.115,33 €
- zum 31.12.2020       25.789.071,33 €

§ 8 Weitere Bestimmungen 

(1) Der Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung 
wird für das Haushaltsjahr 2019 für die Stadt Bad Ems und die Ortsgemeinden der 
ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Ems auf 0,53 € je qm Straßenfläche festgesetzt.

(2) Der Anteilssatz an den laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung 
wird für das Haushaltsjahr 2019 für die Stadt Nassau und die Ortsgemeinden der 
ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau auf 1,18 € je qm Straßenfläche festgesetzt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen gemäß 
§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO vor, wenn im Einzelfall ein Betrag von 15.000 € überschritten 
ist.



§ 11 Altersteilzeit

Die bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit werden 
- für Beamtinnen und Beamten in    0 
Fällen
- für Beschäftigte in    3 
Fällen
zugelassen.

§ 12 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in 
Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des 
Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an 
Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen gemäß § 29 Abs. 5 LBesG: 0,00 €
2. für Leistungsprämien und -zulagen gemäß § 33 LBesG: 0,00 €

56130 Bad Ems, xx.xx.2019
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde VG Bad Ems- Nassau (Dienstsiegel)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit nach 
Genehmigung vom xx.xx.xxxx durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als 
Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan samt Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx 
während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 
donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 
56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung -GemO- wird darauf hingewiesen, dass 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder 
aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen 
gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.



Bad Ems, den xx.xx.2019
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau Dienstsiegel
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geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er 
einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die 
Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und 
Finanzplanung geben.  
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1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 
 

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26 
 
Lfd. Nr. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                                                                                           

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)
Jahr Betrag                              

(in €)
1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) 2014
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) 2015
3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) 2016
4 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) 2017
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2018
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 0,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) 0,00
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 1.028.956,00
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 892.076,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 1.158.161,00
11 Summe 3.079.193,00  

 
 

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung – 
Muster 27 
 

Saldo der 
ordentlichen und 

außerordentlichen 
Ein- und Aus- 

zahlungen (§ 2 Abs. 
1 Satz 1 Posten F23 

GemHVO)

./.                       
Planmäßige 
Tilgung (§ 2 
Abs. 1 Satz 1 
Posten F36 
GemHVO)

 =                                            
vorzutragende 

Beträge

1 5. Haushaltsjvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 0,00
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 0,00
3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 0,00
4 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 0,00
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2018 0,00
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 1.079.179,00 609.600,00 469.579,00
7 Summe 1 - 7 (vorzutragender Betrag) 469.579,00
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 2.044.266,00 636.600,00 1.407.666,00
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 1.869.036,00 686.100,00 1.182.936,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 2.073.231,00 1.163.610,00 909.621,00
11 Summe 8 - 11 3.969.802,00

Lfd. 
Nr.

Ergebnis Jahr

in €

 
 
 

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28 
 

Lfd. 
Nr.

Ergebnis                                                                                           
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr
Betrag                             

in €

Nachrichtlich:     
aufgelaufenes 
Eigenkapital       

(in €)
1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2016
2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2017
3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 24.760.115,33
4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019 0,00 24.760.115,33
5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020 1.028.956,00 25.789.071,33
6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021 892.076,00 26.681.147,33
7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022 1.158.161,00 27.839.308,33  
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2. Haushaltsjahr 
 

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019 
 
Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten 
der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 
auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die 
Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden 
Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.  
 
Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der 
Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten 
Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr 
von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -
Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.  
 
Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem 
führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion 
und Export vorübergehend negativ beeinflussen.  
Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für 
das laufende Jahr etwas ungünstiger.  
 
Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 
Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues 
Rekordtief senken wird.  
 
Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste 
Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten). 
 
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 
25.10.2018 
 
 
Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
 
Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass 
erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, 
Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro 
auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.  
 
Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und 
Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und 
Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes 
Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur 
Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute 
konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die 
Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung 
der Haushaltssituation.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch 
die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation 
bei.  
 
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 
25.10.2018 
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Kommunale Haushaltskonsolidierung 
 
Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der 
zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. 
Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und 
Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds 
Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame 
Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von 
Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind 
alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der 
eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. 
 
Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu 
einer Verbesserung der kommunale Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung 
hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen 
und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber 
hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur 
Liquiditätssicherung aufgefordert zur prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze  
– insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung 
beitragen kann.  
 
Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des 
Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite 
Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit 
sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. 
Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz 
ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das 
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.  
 
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 
25.10.2018 
 
 
Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen 
 
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 
23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 
2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet 
werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und 
die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.1  

 
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 
25.10.2018 

 
 

2.2 Verbandsgemeindeumlage 
 
2.2.1 Rechtliche Grundlage 
 
Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, nach den Bestimmungen des § 72 der Gemeindeordnung 
(GemO) in Verbindung mit §§ 25 – 27 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) jährlich von den 
verbandsangehörigen Gemeinden eine Umlage zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht 
ausreichen. Maßgebend ist dabei der jeweilige Finanzbedarf, der sich aus den Aufgaben der 
Verbandsgemeinde ergibt. Die Umlage hat das Ziel, die Deckungslücke für den Haushaltsausgleich zu 
schließen. Dabei sind jeweils der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt auszugleichen. Die zu § 72 GemO 
ergangene Verwaltungsvorschrift enthält Hinweise über die Ermittlung des Umlagebedarfs. Danach ist 
unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsleistungen mindestens der Finanzhaushalt 
auszugleichen. 
Maßgebend für die Umlageberechnung sind die tatsächlich erzielten Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum 
1.10.Vorvorjahr - 30.09.Vorjahr und die entsprechenden Zuweisungen am Gemeindeanteil an der 

                                                 
1 Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen. 



Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau   

Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG und die 
Schlüsselzuweisungen A und B. 
 
 
2.2.2 Umlagegrundlagen 2019 
 

2018 2019 Veränderung
Grundsteuer A 69.111,00 €            63.722,00 €            -7,80%
Grundsteuer B 2.839.744,00 €       2.777.149,00 €       -2,20%
Gewerbesteuer 7.223.085,00 €       7.402.262,00 €       2,48%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 10.764.706,00 €     10.980.591,00 €     2,01%
Anteil § 21 LFAG 1.184.835,00 €       1.143.200,00 €       -3,51%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.530.420,00 €       1.692.939,00 €       10,62%
Schlüsselzuweisungen A und B 1.708.670,00 €       1.886.267,00 €       10,39%
Summe 25.320.571,00 €     25.946.130,00 €     2,47%  
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2.2.3 Verbandsgemeindeumlage 2019 
 
Entsprechend § 19 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Bad Ems – 
Nassau im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 11.Oktober 2017 beträgt der 
Umlagesatz im Haushaltsjahr 2019 37 v. H.  
Daneben wird die sog. Sonderumlage 1 gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 der o. g. Vereinbarung in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und 
Nassau vom 08. Mai 2018 (BEms/NassauZSchlG RP) zur zweckgebundenen Finanzierung der nicht 
durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für ihre Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen 
Verbandsgemeinde Nassau und zur zweckgebundenen Finanzierung der von ihr getragenen 
gemeindlichen Anteile nach § 12 Abs. 2 und 6 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes an den 
Personalkosten des Kindergartens der Lebenshilfe Rhein-Lahn e. V. von den Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinde Nassau ergeben. Im Haushaltsjahr 2019 sollen 90 % auf der Basis der 
Hochrechnung angefordert werden. Im ersten Halbjahr des Haushaltsfolgejahres soll dann auf der Basis 
der Jahresrechnung eine Spitzabrechnung vorgenommen werden. 
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Des Weiteren wird im Jahr 2019 die sog. Sonderumlage 2 gem. § 15 Abs. 4 der o. g. Vereinbarung i. V. 
m. § 10 Abs. 2 BEms/NassauZSchlG RP zur zweckgebundenen Finanzierung des Mitgliedsbeitrags an 
den Verein Jugendzentrum Bad Ems e. V. von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde 
Bad Ems erhoben. 
Basis zur Erhebung der Umlagen ist die Finanzkraftmesszahl. 
Damit gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts (2019: 0,00 €). Auch vor dem Hintergrund, dass es 
mit dem Haushaltsplan 2019 der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau gelingt, die Kosten, die mit der 
Fusion immer noch einhergehen, zu bewältigen trotz des niedrigeren Umlagesatzes von 37 v.H. im 
Vergleich zum Vorjahr. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies, dass die Verbandsgemeinde nach der 
Planung einen Liquiditätsüberschuss in 2019 in Höhe von 469.579 € ausweist, welcher nach der 
vorgelegten Planung in den kommenden Jahren weiter aufgebaut wird (vgl. Planungszeitraum 2020 - 
2022). 
 
Aus den dargestellten Umlagegrundlagen ergibt sich eine voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage in 
Höhe von 9.600.068 € (Vorjahr 10.103.814 €). Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2019 sind 
die nachfolgenden Hinweise zu geben: 
 
1. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg der Umlagegrundlagen um 2,47 % zu verzeichnen. 
 
2. Aus der Grafik auf der vorangegangenen Seite erkennt man derzeit nicht unbedingt die Abhängigkeit 

der Umlagegrundlagen von der Gewerbesteuer. Trotzdem wird an dieser Stelle auf den daraus 
resultierenden Grund für die Unstetigkeit der Umlagegrundlagen hingewiesen. 

 
3. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der 

Ausgleich nach § 21 LFAG waren in den Jahren 2009 und 2010 durch die weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise rückläufig. Bereits in den Haushaltsjahren 2011-2016 konnten hier wieder Zuwächse 
verzeichnet werden, die sich nach den allgemeinen Steuerschätzungen fortsetzen sollten. Für das 
Haushaltsjahr 2019 wird jedoch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und beim 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Anstieg gerechnet. 
Einen ähnlichen Ertragsrückgang gibt es auch beim Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG. Hier 
wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Rückgang der Erträge gerechnet. 

 
4. Die nach dem LFAG im Jahr 2018 zu gewährenden Schlüsselzuweisungen A und B stellen eine 

weitere Grundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage dar. Die Höhe dieser Zuweisung 
ist von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie von der Steuerkraft aller beteiligten rheinland-
pfälzischen Kommunen abhängig. 

 
Jahr 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017 2018 2019 

landesdurchschnittliche 
Steuerkraft je Einwohner in € 

719,00 804,44 876,39 864,16 911,17 935,76 949,43 1.001,21 1.063,13 

Schwellenwert in % 75,00 75,00 75,00 83,00 77,00 75,00 75,00 75,00 78,50 

Schwellenwert 
Schlüsselzuweisung in € 

539,25 603,33 657,29 717,25 701,60 701,82 712,07 750,91 834,56 

 
 
*Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A lag bis zum Jahr 2013 bei 75,0 % der 
landesdurchschnittlichen Steuerkraft des jeweiligen Zeitraums vom 01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr. 
Durch die beschlossene Änderung des LFAG zum 01.01.2014 wird der zugrundeliegende Zeitraum um 
die zwei Vorperioden erweitert. Da die Steuerkraft aber in den beiden Vorperioden geringer war, wurde 
zur Vermeidung von Einbußen bei den Empfängern der Schwellenwert im Jahr 2014 auf 83% und im 
Jahr 2015 auf 77% angehoben. Die Gemeinden, die unter dem Schwellenwert liegen, erhalten als 
Ausgleich die Schlüsselzuweisung A, die als „Ersatzsteuer“ ebenfalls eine Umlagegrundlage für die 
Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage darstellt. Die Stadt Bad Ems erhält 2019 zudem 
voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 454.860 €. Die Stadt Nassau erhält eine 
Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 206.842 €. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde beträgt im 
Durchschnitt aller verbandsangehörigen Gemeinden 857,08 € und liegt damit deutlich unter dem 
Landesdurchschnitt der letzten drei Jahre von 1.063,13 €. Trotzdem gibt es auf Gemeindeebene 
innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau große Unterschiede (siehe Tabelle unten). 
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Gemeinde

Einwohner 30.06. 
Vorjahr

in € € je Einwohner
Arzbach 1.646 1.194.328 725,59
Attenhausen 406 419.867 1.034,15
Bad Ems 9.626 8.515.526 884,64
Becheln 663 454.086 684,90
Dausenau 1.278 1.066.385 834,42
Dessighofen 177 106.247 600,26
Dienethal 222 139.465 628,22
Dornholzhausen 196 125.006 637,79
Fachbach 1.238 1.069.204 863,65
Frücht 550 374.788 681,43
Geisig 358 268.678 750,50
Hömberg 340 179.535 528,04
Kemmenau 501 395.187 788,80
Lollschied 182 127.410 700,06
Miellen 348 316.399 909,19
Misselberg 89 63.783 716,66
Nassau 4.599 4.867.922 1.058,47
Nievern 995 818.566 822,68
Obernhof 383 174.380 455,30
Oberwies 140 82.855 591,82
Pohl 346 238.102 688,15
Schweighausen 220 171.994 781,79
Seelbach 401 274.840 685,39
Singhofen 1.749 1.661.454 949,95
Sulzbach 190 106.814 562,18
Weinähr 434 297.326 685,08
Winden 702 487.232 694,06
Zimmerschied 93 62.485 671,88
VG insgesamt: 28.072 24.059.863 857,08

Steuerkraftmeßzahl

 
 
Eine Übersicht der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage pro verbandsangehöriger 
Stadt/Ortsgemeinde entnehmen Sie bitte dem Anhang zum Vorbericht. 

 
 

2.2. Ergebnishaushalt 
 
Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer 
betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht 
zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von 
Sonderposten (z. B aus Zuwendungen und Beiträgen) und Rückstellungen. 
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